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Antragsteller*in: Michael Greiner (Abteilung Wissenschaft)

Änderungsantrag zu SÄA2

Von Zeile 3 bis 5:
Bezirksgruppen, Abteilungen, innerparteilichen Vereinigungen und Delegierten zugänglich gemacht. 
2Antragsberechtigt sind KreisverbändeBezirksgruppen und KreisvorständeBezirksvorstände,
Landesarbeitsgemeinschaften, der Landesvorstand, der Landesausschuss, die 

Begründung

Die Satzung des Landesvebandes kennt, bis auf zwei jüngst erfolgte Änderungen, den Begriff
Kreisvorstand nicht. Stattdessen ist nahezu ausschließlich von Bezirksgruppen die Rede. Im Interesse
einer einheitlichen Verwendung von Begriffen sollte auch hier die Bezeichnung Bezirksgruppe und
Bezirksvorstand verwendet werden.

Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Berlin am Samstag, 7. Dezember 2019
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